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Revision des Kartellrechts (BRG 81.031)

Wettbewerb

Der Wettbewerb ist unbestrittenermassen eine Grundvoraussetzung für das optimale
Funktionieren des marktwirtschaftlichen Systems. Da die Schweiz als eines der
kartellreichsten Länder der Welt gilt, ist es nicht erstaunlich, dass gerade von
engagierten Verteidigern der Marktwirtschaft die Verschärfung des Kartellgesetzes
gefordert wurde. Die erweiterte Kartellkommission, welche sich seit mehr als vier
Jahren mit der Überarbeitung der geltenden Bestimmungen befasst, legte gegen
Jahresende ihren Revisionsentwurf vor. Das neue Gesetz, das der Bundesrat in die
Vernehmlassung gab, soll keine grundlegende Veränderung der bisherigen Praxis
bringen. Im Vordergrund steht nach wie vor die Bekämpfung von Missbräuchen, nicht
aber das Verbot der Kartellbildung an sich. Weniger nachsichtig soll jedoch in Zukunft
das Vorgehen von Kartellen gegen Aussenseiter beurteilt werden. Boykotte und ähnliche
Kampfmassnahmen sollen nur noch zulässig sein, wenn das Kartell einem
ausgewiesenen gesamtwirtschaftlichen Interesse entspricht. Dass ausgerechnet ein
Vertreter des Vororts und der Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes gegen
diese vermehrte Betonung des Wettbewerbsgedankens opponierten, trug ihnen von der
NZZ harte Kritik und die wenig schmeichelhafte Bezeichnung «Verballiberale» ein. Im
neuen Gesetz ist im weiter vorgesehen, dass die Kartelle ihre Preisfestlegungen
begründen müssen und die Kartellkommission unter Umständen deren Herabsetzung
anordnen kann. Mit dieser Bestimmung würde auch einem Teil der bei der
Auseinandersetzung um die Fortführung der Preisüberwachung erhobenen
Forderungen Rechnung getragen. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 08.12.1978
HANS HIRTER

Gemäss den Vorschlägen der Expertenkommission für die Revision des Kartellgesetzes
soll der wirtschaftliche Wettbewerb in Zukunft in unserem Land stärker betont
werden. Kartelle und andere wettbewerbsbehindernde Organisationen sollen zwar
weiterhin erlaubt sein, Kampfmassnahmen gegen Aussenseiter dürften sie jedoch nach
Ansicht der Kommissionsmehrheit nur noch unter bestimmten Bedingungen ergreifen.
In der Vernehmlassung äusserten die Konsumenten- und Arbeitnehmerorganisationen,
die CVP, die SP, der Landesring und mit einigen Einschränkungen auch die FDP und die
SVP ihre Zustimmung zum Entwurf. Heftige Einwände kamen aber von den
Unternehmerverbänden, die im Revisionsprojekt eine verkappte
Kartellverbotsgesetzgebung zu erkennen glaubten. Insbesondere befürchten sie, dass
Kartelle der Konkurrenz von Aussenseitern hilflos ausgesetzt sein werden, da es ihnen in
den wenigsten Fällen gelingen werde, den für Abwehrmassnahmen (Boykott etc.)
erforderlichen Nachweis des gesamtwirtschaftlichen Nutzens des Kartells zu erbringen.
Im weitern kritisieren sie auch, dass der Kartellkommission die Verfügungskompetenz
anstelle des heutigen Empfehlungsrechts zugesprochen werden soll. Wohl eher von
taktischer Bedeutung ist die Forderung der Unternehmer, nicht nur den Gütermarkt,
sondern auch den Arbeitsmarkt, und damit die Gewerkschaften, dem Kartellgesetz zu
unterstellen. Vertreter der Rechtswissenschaft sind sich weitgehend einig, dass die
Regelung der Arbeitsmarktbeziehungen im Rahmen des Arbeitsrechtes zu geschehen
habe. In ihren Grundsätzen betonen zwar auch die meisten Gegner des Entwurfs die
Bedeutung des Wettbewerbs als eines konstitutierenden Elements der
marktwirtschaftlichen Ordnung. Sie messen dabei aber der Gewährleistung eines
liberalen Aussenhandels einen wesentlich höheren Stellenwert zu als der Bekämpfung
von Kartellabsprachen. 2

BERICHT
DATUM: 31.12.1979
HANS HIRTER

Die Revision des Kartellrechts, das eine der Grundlagen für die Ordnung des
Wettbewerbs zwischen den Wirtschaftssubjekten bildet, konnte im Berichtsjahr nicht
wesentlich vorangetrieben werden. Der Bundesrat beauftragte das EVD mit der
Überarbeitung des vorliegenden Gesetzesentwurfs und der Vorlage einer Botschaft.
Dabei sollen namentlich einige der 1979 in der Vernehmlassung von seiten der
Wirtschaft erhobenen Einwände berücksichtigt werden. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.07.1980
HANS HIRTER
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Die brisantesten wirtschaftspolitischen Auseinandersetzungen werden gegenwärtig in
der Frage einer Neuordnung der Wettbewerbspolitik ausgetragen. Um dem für die
Marktwirtschaft konstituierenden Element der Konkurrenz zwischen Anbietern von
Waren, Dienstleistungen und Kapital grössere Geltung zu verschaffen, hat die
Landesregierung nun eine Revision des Kartellgesetzes vorgelegt. Der
Zusammenschluss zu Kartellen soll gemäss dem Entwurf zwar erlaubt bleiben, der
Missbrauch der Kartellmacht könnte aber strenger geahndet werden. Auf die
Einführung einer Preisüberwachung, wie sie die Expertenkommission vorgeschlagen
hatte, will der Bundesrat allerdings verzichten. Kampfmassnahmen der Kartelle
gegenüber Aussenseitern sollen nur noch dann zulässig sein, wenn diese
Behinderungen des freien Wettbewerbs das volkswirtschaftliche Gesamtinteresse nicht
verletzen. Zur Ermittlung dieses Gesamtinteresses dient eine Aufaddierung positiver
und negativer Auswirkungen (Saldomethode), wobei – dies ist gegenüber dem
bestehenden Recht eine Verschärfung – die Tatsache der Wettbewerbsbeschränkung
an sich bereits als Negativposten in die Rechnung eingeht. Der Widerstand der
Wirtschaft gegen ein griffigeres Kartellrecht bewog den Bundesrat, auf die Integration
der Überwachung in die Verwaltung zu verzichten. Wie bisher soll damit eine
nebenamtliche Expertenkommission beauftragt werden, welcher nur ein Empfehlungs-,
nicht aber ein Verfügungsrecht zusteht. In seinem Gesetzesentwurf berücksichtigte der
Bundesrat somit die meisten Vorbehalte, die der Vorort gegenüber der ursprünglichen
Fassung angemeldet hatte. Für den Gewerbeverband geht hingegen die Aufwertung des
Wettbewerbsgedankens auch in dieser gemilderten Form noch zu weit. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.05.1981
HANS HIRTER

Auf dem Gebiet der Wettbewerbspolitik steht nach wie vor die Revision des
Kartellrechts im Mittelpunkt des Interesses. Die Ständekammer befasste sich als Erstrat
mit dem bundesrätlichen Entwurf für eine Neufassung. Dabei ergab sich die paradoxe
Situation, dass sich nicht etwa die Bürgerlichen, sondern die Sozialdemokraten für eine
Stärkung des für die Marktwirtschaft konstituierenden Wettbewerbs einsetzten. Die
Gegner einer wesentlichen Verschärfung des Kartellrechts machten geltend, dass die
schweizerische Wirtschaft trotz ihrer hohen Kartelldichte bis anhin recht gut
funktioniert habe und dass überdies von der sehr liberalen Importpolitik eine
korrigierende Wirkung ausgehe. Die Mehrheit der Kleinen Kammer beschloss, einige
substantielle Bestimmungen gegenüber dem Bundesratsentwurf zu mildern oder gar
ganz fallen zu lassen. So sollen die blosse Empfehlung von Kampfmassnahmen
ausgeklammert bleiben und nur schriftliche Abmachungen unter das Gesetz fallen. Bei
der Verwendung der Saldomethode zur Eruierung der Zulässigkeit von
Kampfmassnahmen soll der Tatsache der Wettbewerbsverhinderung keine grössere
Bedeutung zukommen als den andern in die Rechnung eingehenden Elementen. Die
vorgeschlagene Klagelegitimation der Konsumentenorganisationen wurde ebenfalls
gestrichen. Damit blieb vom ursprünglichen Expertenentwurf, der in der
Vernehmlassung nur von den Wirtschaftsverbänden bekämpft worden war, kaum mehr
Grundlegendes übrig. Einzig die Bestimmung, dass das EVD eine nichtbeachtete
Empfehlung der Kartellkommission in eine Verfügung umwandeln kann, stellt gegenüber
der heute gültigen Regelung eine wesentliche Verschärfung dar.

Auf eine grundlegende Neuerung im schweizerischen Wettbewerbsrecht, nämlich die
Einführung einer Preisüberwachung bei Kartellen und marktmächtigen Unternehmen
sind wir unter dem Stichwort Konjunkturpolitik eingetreten. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.1982
HANS HIRTER

Nachdem 1982 der Ständerat an der bundesrätlichen Vorlage für ein neues
Kartellgesetz wesentliche Abstriche vorgenommen hatte, sprach sich nun die
Kommission der Volkskammer mit allerdings zum Teil knappen Stimmenverhältnissen
wieder für eine Verschärfung aus. So will sie Wettbewerbsbehinderungen nur dann
tolerieren, wenn ihre Auswirkungen im Gesamtinteresse liegen und nicht bereits dann,
wenn sie gegen dieses nicht verstossen. Für die Definition des Gesamtinteresses wurde
zudem eine präzisere Formulierung gefunden. Im weitern sollen, wie dies im
Regierungsentwurf vorgesehen war, nicht nur Abreden und schriftliche Abmachungen,
sondern bereits Empfehlungen dem Gesetz unterliegen. Als letzte wichtige Differenz
zum Ständerat will die Kommission schliesslich neben andern
Wirtschaftsorganisationen auch den Konsumentenverbänden ein Klagerecht
einräumen. 6

BERICHT
DATUM: 27.04.1984
HANS HIRTER
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Nachdem der Ständerat 1982 den Entwurf des Bundesrates für ein revidiertes
Bundesgesetz über Kartelle und ähnliche Organisationen (KG) entschärft hatte, gelang
es dem Nationalrat, in einigen wesentlichen Punkten wieder eine strengere Fassung
durchzusetzen. Die Fronten verliefen allerdings ähnlich wie in der kleinen Kammer: Für
die Regierungsvorlage setzten sich die Linke, der Landesring und ein Teil der
Christlichdemokraten ein, während sich die Vertreter der FDP, der SVP und der
Liberalen gegen die vorgesehenen griffigeren Bestimmungen zur Bekämpfung von
Wettbewerbsbehinderungen wehrten. In den Geltungsbereich des KG fallen nun nicht
nur, wie vom Ständerat ursprünglich beschlossen, vertragliche Abmachungen und
Abreden, sondern auch Empfehlungen, wenn diese offenkundig dieselbe Wirkung
zeigen. Auch beim Beurteilungsmassstab, an den sich die Kartellkommission bei der
Prüfung der volkswirtschaftlichen oder sozialen Schädlichkeit der Auswirkung von
Kartellen zu halten hat, setzte der Nationalrat eine wettbewerbsfreundlichere Fassung
durch. Wirksame Wettbewerbsverhinderung gilt demnach als schädlich, wenn sie nicht
aus überwiegenden Gründen des Gesamtinteresses zu rechtfertigen ist. Auf Antrag der
vorberatenden Kommission wurden die Komponenten der Saldomethode, welche bei
der Ermittlung des Gesamtinteresses zur Anwendung gelangt, präzis definiert. In der
Frage, wann Massnahmen gegen Aussenseiter zulässig seien, lehnte der Nationalrat
hingegen mit knappem Mehr eine gegenüber dem Entwurf höhere
Rechtfertigungsschwelle ab. Im weitern folgte der Nationalrat der kleinen Kammer bei
der Streichung der Klagelegitimation für Konsumentenorganisationen, der Meldepflicht
für Unternehmenszusammenschlüsse sowie – allerdings erst im
Differenzbereinigungsverfahren – der Ausstattung der Kartellkommission mit einer
Entflechtungskompentenz. Trotz zweimaliger Streichung durch den Ständerat setzte die
Volkskammer hingegen die Beibehaltung spezieller Strafbestimmungen als
Sanktionsinstrumente durch. In einem abschliessenden Kommentar beurteilte der
Vorsteher des Sekretariats der Kartellkommission die diversen Neuerungen positiv. Die
Verfechter einer ordnungspolitisch konsequenten Wirtschaftspolitik begrüssten zwar
die vom Nationalrat durchgesetzten Verschärfungen, sie hätten jedoch eine deutlichere
Betonung des Wettbewerbsgedankens vorgezogen.

Der BR sprach sich im weitern für die Ablehnung ohne Gegenvorschlag der 1984 von der
Detailhandelskette Denner eingereichten Volksinitiative für ein Kartellverbot im
Konsumgüterhandel aus und beauftragte das EVD mit der Ausarbeitung einer
entsprechenden Botschaft. 7

BERICHT
DATUM: 31.12.1985
HANS HIRTER

Der Vorsteher des EVD fällte einen wichtigen Entscheid bezüglich der Auslegung des
seit 1986 geltenden neuen Kartellrechts. Er schloss sich der Auffassung der
Kartellkommission an, dass die Kartellabsprachen der Sachversicherer schädliche
Auswirkungen zeigten, die nur durch die vollständige Wiederherstellung eines
wirksamen Wettbewerbs zu beheben seien. Gegen den Willen der Versicherer wandelte
Bundespräsident Delamuraz deshalb die Kommissionsempfehlungen, zukünftig auf
bindende Preisfixierungen zu verzichten, in verbindliche Verfügungen um. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.02.1989
HANS HIRTER

Konsumentenschutzinitiative des
Grossdiscounters Denner AG

Wettbewerb

Eine wesentlich härtere wettbewerbspolitische Gangart wird für gewisse Teilmärkte von
der im Berichtsjahr eingereichten «Konsumentenschutz-Initiative» verlangt. Dieses im
Alleingang vom Lebensmitteldiscountgeschäft Denner AG lancierte und innert
Rekordzeit zustandegekommene Volksbegehren verlangt nichts weniger als ein Verbot
sämtlicher kartellistischer Praktiken und gesetzlicher Mindestpreisvorschriften im
Bereich des Handels mit Lebensmitteln und anderen Konsumgütern. Der Auslöser für
diese Aktion war eingestandenermassen die Verärgerung von Denner über den
Bundesgerichtsentscheid, die Preisbindung im Tabakwarenhandel als zulässig zu
erklären. Dass sich die kleingewerblichen Detaillisten von dieser Initiative des mit
wesentlich günstigeren Kostenstrukturen arbeitenden Discounters bedroht fühlen, liegt
auf der Hand. Aber auch die Konsumentenorganisationen konnten sich bisher für
diesen radikalen Vorstoss nicht erwärmen. 9

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 02.07.1984
HANS HIRTER
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Das Inkrafttreten des revidierten Kartellgesetzes auf den 1. Juli vermochte die
Auseinandersetzungen um die Wettbewerbspolitik nicht zum Verschwinden zu bringen.
Der Bundesrat nahm in einer Botschaft Stellung zur sogenannten
Konsumentenschutzinitiative des Grossdiscounters Denner AG. Er lehnt das darin
geforderte Verbot von kartellistischen Praktiken und gesetzlichen
Mindestpreisvorschriften für den Bereich des Handels mit Lebensmitteln und andern
Konsumgütern aus verschiedenen Gründen ab. Zum einen ist es seiner Ansicht nach
nicht zulässig, das anlässlich der Revision des Kartellgesetzes bekräftigte Prinzip der
Missbrauchsbekämpfung in einem bestimmten Teilgebiet der Wirtschaft – und überdies
eingeschränkt auf die Handelsstufe – zugunsten einer Verbotsregelung fallen zu lassen.
Die Regierung erachtet den vorgeschlagenen partiellen Systemwechsel auch sachlich
nicht für gerechtfertigt, da – von einigen Ausnahmen abgesehen – gerade im anvisierten
Bereich der Wettbewerb gut funktioniere. Bei den Ausnahmen, welche sich zur
Hauptsache auf den Handel mit Genussmitteln (Tabak, Bier und Spirituosen)
beschränken, lassen sich ihrer Meinung nach gute struktur und gesundheitspolitische
Gründe für die Beibehaltung von wettbewerbsbehindernden Absprachen geltend
machen. Die von der Initiative angestrebten Ziele liegen nicht nur zum revidierten
Kartellgesetz quer, sondern auch zum neuen Preisüberwachungsgesetz und zu dem vom
Parlament in der Wintersession 1986 verabschiedeten Gesetz über den unlauteren
Wettbewerb. Um allfälligen Auslegungskonflikten auszuweichen, hatten die Initianten
die Schaffung einer partiellen Verfassungsgerichtsbarkeit vorgeschlagen, welche das
Bundesgericht verpflichten würde, dem neuen Verfassungsartikel widersprechende
Bestimmungen aufzuheben. Auch in diesem Punkt lehnt der Bundesrat das
Volksbegehren als zu partikularistisch ab. 10

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.09.1986
HANS HIRTER

Die «Eidgenössische Konsumentenschutz-Initiative» der Denner AG, welche in
bestimmten Bereichen des Konsumgüterhandels ein Kartellverbot verankern will, fand
auch im Parlament keine Gnade und wurde dem Volk zur Ablehnung empfohlen. Die
Argumente waren dieselben, wie sie der Bundesrat 1986 in seiner Botschaft
vorgebracht hatte. Zugunsten der Volksinitiative mochte sich niemand einsetzen.
Vertreter der Linken und des Landesrings gaben aber zu verstehen, dass ihre Ablehnung
der Denner-Initiative nicht bedeute, dass sie die bestehende Kartellgesetzgebung für
ausreichend erachten würden. Das Parlament wurde in seiner ablehnenden Haltung von
den Interessenvertretern sowohl der Detaillisten als auch der Konsumentinnen
unterstützt 11

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.12.1987
HANS HIRTER

Nachdem sich 1987 im Parlament niemand für die «Eidgenössische
Konsumentenschutz-Initiative» der Denner AG, welche in bestimmten Bereichen des
Konsumgüterhandels ein Kartellverbot verankern wollte, eingesetzt hatte, und auch die
Interessenorganisationen der Konsumentinnen auf Distanz gegangen waren,
beschlossen die Initianten den Rückzug. Sie kündigten allerdings an, dass sie die
Lancierung einer umfassenderen Kartellverbotsinitative überprüfen wollen. 12

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 24.05.1988
HANS HIRTER

Der Chef der Denner AG, Karl Schweri, hatte mit dieser Volksinitiative vor allem die
Kartelle für Tabakerzeugnisse und Bier ins Visier genommen. Das letztere Kartell blieb
im Berichtsjahr vor Auflockerungserscheinungen nicht verschont. Um im Preiskampf
mit den einen wachsenden Marktanteil beanspruchenden Importbieren bestehen zu
können, hatten die beiden grössten schweizerischen Brauereien (Feldschlösschen und
Sibra) eine Lockerung der Preisbindung der zweiten Hand – d.h. im Detailverkauf –
angestrebt. Nachdem die übrigen Produzenten dies abgelehnt hatten, unterzeichnete
die Sibra den neuen Kartellvertrag nicht mehr und kündigte Preissenkungen im
Detailhandel an. 13

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.07.1988
HANS HIRTER
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Parlamentarische Initiative (86.225) zur
Aufnahme des Kartellverbots in die
Verfassung

Wettbewerb

Eine grundlegende und nicht auf Teilbereiche reduzierte Neuorientierung des
Wettbewerbsrechts schlägt Nationalrat Jaeger (Idu, SG) mit einer parlamentarischen
Initiative vor. Er möchte das Prinzip des Kartellverbots in die Verfassung aufnehmen
und Abweichungen nur noch dann zulassen, wenn ein überwiegendes öffentliches
Interesse diese rechtfertigt. Betroffen von diesen Bestimmungen wären mit Ausnahme
des Arbeitsmarktes alle Bereiche der Wirtschaft. Die bestehende Preisüberwachung in
Märkten für Waren und Dienstleistungen mit eingeschränkt funktionierendem
Wettbewerb soll beibehalten und auch auf die Kredite ausgedehnt werden. Zusätzlich
verlangt Jaeger die Überwachung aller administrativ festgelegten, genehmigten oder
kontrollierten Preise, doch soll sich hier die zuständige Instanz auf die Abgabe von
Empfehlungen beschränken können. Diese Erweiterung der Preisüberwachung auf
Zinsen und administrierte Preise bildet auch das Anliegen einer noch vor dem
Inkrafttreten des neuen Preisüberwachungsgesetzes lancierten Volksinitiative der west-
und südschweizerischen Konsumentinnenorganisationen. Die vom Parlament gegen den
Antrag des Bundesrats aus dem Preisüberwachungsgesetz ausgeklammerten Bereiche
sollen damit explizit in der Verfassung verankert werden. Nicht vertreten im
Initiativkomitee sind die Konsumentinnenorganisationen der deutschen Schweiz, die
das Vorgehen als übereilt qualifizierten. Das mit dieser Initiative in Frage gestellte
Preisüberwachungsgesetz trat auf den 1. Juli 1986 in Kraft; mit der Funktion des
Überwachers wurde der ehemalige Walliser CVP-Ständerat Odilo Guntern betraut. Eine
erste Bilanz der eingegangenen Klagen zeigte, dass in der Bevölkerung die Beschränkung
des Zuständigkeitsbereichs auf kartellisierte oder monopolisierte Märkte ohne
wirksamen Wettbewerb noch nicht allgemein bekannt ist. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.12.1986
HANS HIRTER

Ebenfalls chancenlos blieb die im Vorjahr von Nationalrat Jaeger (ldu, SG) eingereichte
parlamentarische Initiative für die Schaffung von Verfassungsgrundlagen für ein
wesentlich schärferes Wettbewerbsrecht. Mit dem Argument, dass eine
parlamentarische Initiative nicht angebracht sei, da Jaeger sein Anliegen in Form eines
Gegenvorschlags zur Denner-Initiative präsentieren könne, verzichtete der Rat auf eine
inhaltliche Diskussion des Vorstosses. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.03.1987
HANS HIRTER

Auflösung von Kartellen

Wettbewerb

Auch ohne gesetzgeberische Entscheide führte der politische Druck und das Streben
nach einer Anpassung an die Verhältnisse in der EG zu einer Auflösung von Kartellen.
Nachdem sich 1991 das Bierkartell aufgelöst hatte, folgten im Berichtsjahr die
Zigarettenfabrikanten diesem Beispiel. 16

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 03.09.1992
HANS HIRTER

Wettbewerbspolitische Fusionskontrolle

Wettbewerb

Der Nationalrat stimmte einer Motion seiner Kommission für Wirtschaft und Abgaben
zu, welche unter anderem die Einführung der im EG-Kartellrecht praktizierten
wettbewerbspolitischen Fusionskontrolle verlangte. Der Bundesrat hatte diese Motion
ohne Erfolg bekämpft, da sie auch die Ersetzung der Kartellkommission durch ein
Bundesamt für Wettbewerb forderte. Er erklärte, dass diese organisatorische Anderung
im Rahmen der Vorarbeiten zur eingeleiteten Teilrevision des Kartellgesetzes abgeklärt
werde und sich Experten in einem früheren Vorentwurf negativ dazu ausgesprochen
hätten. Mit diesem Argument hatte Bundesrat Delamuraz in der Frühjahrssession noch
die Umwandlung einer Motion Loeb (fdp, BE) in ein Postulat erreichen können. Eine von

POSTULAT
DATUM: 14.09.1992
HANS HIRTER
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Jaeger (ldu, SG) eingereichte parlamentarische Initiative, welche ein Kartellverbot
fordert, ist vom Nationalrat noch nicht behandelt worden. 17

Der Nationalrat befasste sich mit der im Vorjahr eingereichten parlamentarischen
Initiative Jaeger (ldu, SG) für einen Wechsel von der Missbrauchsgesetzgebung zu einer
in der Verfassung verankerten Kartellverbotsregelung. Eine relativ knappe Mehrheit
der vorberatenden Kommission fand, dass das Kartellrecht zwar einer dringenden
Revision bedürfe und reichte zu diesem Zweck auch ein Postulat ein. Da der von Jaeger
eingeschlagene Weg angesichts der Vorarbeiten der Regierung zu umständlich sei,
schlug sie aber eine Ablehnung seines Vorstosses vor. Gegen den Widerstand der SP,
des LdU und der GP hiess der Rat diesen Antrag gut. Der Ständerat beriet die im Vorjahr
von der grossen Kammer überwiesene Motion für die Umwandlung der
Kartellkommission in ein Kartellamt und für eine Fusionskontrolle. Da er beide Anliegen
mehrheitlich skeptisch beurteilte, wandelte er den Vorstoss in ein Postulat um. 18

POSTULAT
DATUM: 17.03.1993
HANS HIRTER

Motionen für ein verschärftes
Wettbewerbsrecht

Wettbewerb

Im Rahmen der gemeinsam von den bürgerlichen Parteien getragenen Vorstösse für
eine Revitalisierung der Wirtschaft hatte die Liberale Partei in beiden Räten Motionen
für ein verschärftes Wettbewerbsrecht eingereicht. Diese verlangten insbesondere
eine Öffnung der von staatlichen Regiebetrieben dominierten Märkte, eine
Liberalisierung der Submissionspraxis und eine Fusionskontrolle, hingegen kein
Kartellverbot. Der Nationalrat überwies die von Gros (lp, GE) vertretene Motion in der
Dezembersession. Der Ständerat, dem eine identische Motion Coutau (lp, GE) vorlag,
schloss sich diesem Entscheid an, allerdings mit einer Ausnahme: die Forderung nach
einer Offnung der von staatlichen Unternehmen beherrschten Märkte überwies er bloss
als Postulat. 19

MOTION
DATUM: 14.12.1992
HANS HIRTER

Revision des Kartellgesetzes (BRG 94.100)

Wettbewerb

Ein wesentliches Element des vom Bundesrat im Januar vorgestellten
Revitalisierungsprogramms für die Schweizerische Wirtschaft bildete die Ankündigung
einer Revision des Kartellgesetzes. Ende Oktober gab der Bundesrat den Vorentwurf in
die Vernehmlassung. Gestützt auf die Vorschläge einer von ihm eingesetzten
Studienkommission möchte er Kartelle zwar nicht gänzlich verbieten, jedoch
Absprachen für die Bereiche Preise, Mengen und Gebietsaufteilungen als Behinderung
des wirksamen Wettbewerbs erklären und deshalb im Normalfall nicht mehr zulassen.
Zudem sprach er sich auch für die Einführung einer Genehmigungspflicht für Fusionen
ab einer bestimmten Umsatzsumme aus. Die Klageberechtigung gegen kartellistische
Praktiken soll neben betroffenen Firmen, Privatpersonen und Branchenverbänden auch
den Konsumentenorganisationen zugesprochen werden. Auf organisatorischer Ebene
schlug der Bundesrat die Schaffung eines Bundesamtes für die Durchführung von
Marktuntersuchungen vor sowie die Umwandlung der bestehenden Kartellkommission
in einen Wettbewerbsrat mit Entscheidungskompetenzen. Bereits vor der
Vernehmlassung hatte der Vorort Kritik an einer Fusionskontrolle geübt und der
Gewerbeverband grundsätzliche Einwände gegen eine Verschärfung des
Wettbewerbsrechts angemeldet. 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.12.1993
HANS HIRTER
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Im Rahmen der im Vorjahr eröffneten Vernehmlassung zu einem neuen Kartellgesetz
sprachen sich der SGV und der ihm angehörende Baumeisterverband gegen die
beabsichtigte Verschärfung aus und warnten vor negativen Folgen für Klein- und
Mittelbetriebe. Die Parteien äusserten sich grundsätzlich positiv. Gemeinsam mit dem
Vorort, der Bankiervereinigung - beide begrüssten die Verschärfung des Kartellgesetzes
- und dem SGV sprachen sich die drei bürgerlichen Bundesratsparteien allerdings
gegen die vorgesehene Fusionskontrolle aus. Die von den erwähnten Gruppierungen
vorgebrachte Kritik an der Schaffung eines Bundesamtes für Wettbewerb (anstelle einer
verwaltungsunabhängigen Kommission) wurde auch von der SP geteilt. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.10.1994
HANS HIRTER

Ende November verabschiedete der Bundesrat seine Botschaft für eine Totalrevision
des Kartellgesetzes. Er hielt dabei an den Leitlinien des Vernehmlassungsentwurfs fest.
Kartelle werden nicht grundsätzlich verboten, da dafür die Verfassungsgrundlagen
fehlen. Im Gegensatz zur geltenden Regelung sollen aber nicht mehr Vor- und Nachteile
von kartellistischen Absprachen abgewogen werden (Saldomethode), sondern
horizontale Absprachen - d.h. solche zwischen Unternehmen, die potentiell
miteinander in Wettbewerb stehen - in bezug auf Preise, Mengen und
Gebietsaufteilungen generell als Massnahmen zur Verhinderung eines wirksamen
Wettbewerbs bezeichnet und deshalb als unzulässig erklärt werden. Ausnahmen von
diesem Prinzip sollen aus politischen Gründen zwar möglich bleiben, müssen aber vom
Bundesrat beschlossen werden. Übrige Marktvereinbarungen sollen in denjenigen Fällen
erlaubt bleiben, wo sie die wirtschaftliche Effizienz verbessern. Das neue Gesetz richtet
sich nicht nur gegen Kartelle, sondern soll auch missbräuchliche Praktiken
marktbeherrschender Unternehmen sowohl auf der Angebots- als auch auf der
Nachfrageseite verhindern.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.11.1994
HANS HIRTER

An der Genehmigungspflicht für Fusionen hielt die Regierung fest. Sie berücksichtigte
aber die Kritik des Vororts insofern, als dass sie die Kriterien für die Unterstellung unter
die Genehmigungspflicht verstärkt auf die Verhinderung marktbeherrschender
Stellungen auf dem Inlandmarkt ausrichtete. Nicht nur der Umsatz der geplanten
Vereinigung soll dabei eine Rolle spielen, sondern zusätzlich auch der in der Schweiz
erzielte Umsatz der beiden grössten daran beteiligten Unternehmen. Damit ist der Kauf
von nur im Ausland tätigen Firmen durch schweizerische Gesellschaften nicht
bewilligungspflichtig. Die Genehmigung von Fusionen soll zudem nur verweigert werden
dürfen, wenn durch den Zusammenschluss der wirksame Wettbewerb beseitigt würde.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.11.1994
HANS HIRTER

Die in die Vernehmlassung gegebenen Vorschläge für den institutionellen Bereich
wurden ebenfalls abgeändert: Nicht ein eigenes Bundesamt soll die Untersuchungen
durchführen, sondern das Sekretariat der anstelle der Kartellkommission tretenden
Wettbewerbskommission, welche wie ihre Vorgängerin ein Expertenausschuss bleiben
soll. An den Untersuchungen des Sekretariats sollen sich gemäss den neuen
Bestimmungen nicht nur direkt geschädigte Unternehmen und ihre Verbände, sondern
auch Konsumentenschutzorganisationen beteiligen können. Als weitere Neuerung ist
geplant, dass das neue Gesetz auch auf öffentliche Unternehmungen anwendbar ist,
soweit in deren Tätigkeitsbereichen Wettbewerb vorgesehen ist; ist dieser nicht
vorgesehen, wird die Kommission wie bisher nur Empfehlungen abgeben dürfen. Der
Vorschlag des Bundesrats für ein neues Wettbewerbsrecht nähert sich zwar den EU-
Normen an, er verzichtet aber weiterhin auf ein Kartellverbot, das eine
Verfassungsänderung zur Voraussetzung hätte, und er ist zudem grosszügiger bei der
Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.11.1994
HANS HIRTER

Die im Vorjahr vom Bundesrat beantragte Totalrevision des Kartellgesetzes konnte im
Berichtsjahr verabschiedet werden. Kartellabsprachen über Preise, Produktionsmengen
und Gebietsaufteilungen (sogenannt harte Kartelle) sind damit in Zukunft grundsätzlich
verboten. Im Nationalrat war Eintreten unbestritten, obwohl die Fraktionssprecher der
SVP und der FP (Blocher und Dreher, beide ZH) keinen guten Faden an dem neuen
Gesetz liessen. Beide beurteilten das Gesetz als überflüssig, da sich in der Schweiz die
meisten Kartelle aufgelöst hätten, und kritisierten zudem, dass staatlich geregelte
Märkte von den Vorschriften ausgenommen sind. In der Detailberatung scheiterte ein
vom Gewerbevertreter Früh (fdp, AR) eingebrachter Antrag, unter bestimmten
Umständen sogenannte harte Kartelle weiterhin zuzulassen, mit 123:50 Stimmen. Die

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.10.1995
HANS HIRTER
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vom Bundesrat vorgeschlagene Genehmigungspflicht für
Unternehmenszusammenschlüsse wurde auf Antrag der Kommissionsmehrheit durch
eine Meldepflicht ersetzt; je nach Einschätzung der neuen Marktverhältnisse könnte
dann die Wettbewerbskommission aktiv werden. Dabei setzte der Rat die
Umsatzgrenze, ab welcher Fusionen meldepflichtig sind, relativ hoch an (2 Mia Fr. resp.
500 Mio Fr. gemeinsamer Ausland- resp. Inlandumsatz; zudem je mindestens 100 Mio
Fr. Inlandumsatz der zwei grössten Partner). Für den Medienmarkt wurde wegen der in
diesem Bereich besonderen Bedeutung eines funktionierenden Wettbewerbs ein
deutlich niedrigerer Wert festgeschrieben.
Im Ständerat war Eintreten ebenfalls unbestritten. Bei den zulässigen Abweichungen
vom Verbot von Absprachen zwischen Unternehmen - das betrifft solche, die zur
Erzielung von Rationalisierungseffekten vorgenommen werden - hielt der Rat explizit
fest, dass auch Vereinbarungen über die Verwendung von sogenannten
Kalkulationshilfen bei der Preisgestaltung zulässig sein sollen. Sonst schloss er sich
weitgehend den Entscheiden der grossen Kammer an, welche ihrerseits die Erweiterung
der erlaubten Ausnahmen übernahm. In der Schlussabstimmung wurde das neue Gesetz
vom Nationalrat mit 14 Gegenstimmen (v.a. aus der SVP und der FP), vom Ständerat
einstimmig verabschiedet. 23

Bundesgesetz über technische
Handelshemmnisse

Aussenwirtschaftspolitik

Mis en consultation en 1994, le projet de loi sur les entraves techniques au commerce
(LETC) - qui, à l'instar de la loi révisée sur les cartels ainsi que de la nouvelle loi sur le
marché intérieur, constitue un des piliers du programme de revitalisation de
l'économie nationale - a été soumis aux Chambres fédérales. Résultant d'exigences
divergentes envers les produits, de l'application différenciée de règlements techniques
ou encore de la non-reconnaissance des essais ou homologations, les obstacles
techniques au commerce sont à l'origine de coûts économiques particulièrement
importants pour un pays aussi internationalement intégré que la Suisse. Conçue dans la
droite ligne du premier train de mesures de revitalisation adopté par le Conseil fédéral
suite au rejet de l'Accord EEE en 1992, la nouvelle réglementation a dès lors pour but
d'éviter, de réduire ou d'éliminer ce type d'entraves. La capacité concurrentielle des
entreprises suisses devrait ainsi s'en trouver améliorée. La LETC cherche, par ailleurs, à
promouvoir et à faciliter la coopération internationale dans le domaine des règlements
techniques puisqu'à l'avenir le gouvernement disposera d'une compétence pour
conclure des accords internationaux en la matière. En tant que loi-cadre, la LETC
introduit des principes généraux dans la législation sectorielle suisse afin de prévenir
les entraves techniques au commerce inutiles, et ce dans toutes les phases et à tous les
niveaux de l'élaboration, de l'adoption et de l'application des règlements techniques.

Contrairement à certaines craintes émises en 1994 durant la procédure de
consultation, l'harmonisation des prescriptions suisses ne devrait pas conduire à un
abaissement des standards helvétiques de protection de l'environnement, de la santé
ou du consommateur. En effet, cette adaptation se fera en principe sur la base des
prescriptions des principaux partenaires commerciaux de la Confédération dont le
niveau de protection est en général au moins équivalent à celui que connaît la Suisse.
Par ailleurs, il est prévu que la protection de certains intérêts publics prépondérants
puisse être à l'origine de dérogations au principe de la compatibilité internationale des
règlements techniques, pour autant que ces dernières ne constituent en fait une
restriction déguisée aux échanges. Concernant le champ d'application de la LETC,
celui-ci est limité, à une exception près, à la législation fédérale, de sorte que la
répartition des tâches entre la Confédération et les cantons n'est pas modifiée. Il
convient finalement de relever que les dispositions de la LETC sont conformes aux
traités internationaux existant dans ce domaine, notamment aux accords du GATT de
1979 et 1994, ainsi qu'aux règles et à la pratique de l'Union européenne. 24

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 15.02.1995
LIONEL EPERON
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Als dritten Schwerpunkt der Liberalisierung des Binnenmarktes neben der
Kartellgesetzrevision und dem Binnenmarktgesetz legte der Bundesrat im Februar den
Entwurf für ein neues Bundesgesetz über technische Handelshemmnisse vor.
Technische Handelshemmnisse bedeuten eine Beeinträchtigung des freien
Wettbewerbs im internationalen Warenverkehr, insbesondere durch unterschiedliche
technische Anforderungen an die Produkte, divergierende Messverfahren sowie
Nichtanerkennung von ausländischen Produkteprüfungen und -zulassungen. Soweit die
angestrebten Vereinheitlichungs- und Deregulierungsmassnahmen in den
Kompetenzbereich des Bundesrates fallen, hatte er bereits im Anschluss an die EWR-
Abstimmung von Ende 1992 ein erstes Aktionspaket verabschiedet. Das Parlament
genehmigte die Vorlage noch in der Herbstsession. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.1995
HANS HIRTER

Première des deux Chambres à se prononcer sur cet objet, le Conseil des Etats a
adopté à l'unanimité l'essentiel du projet du gouvernement, non sans avoir au préalable
restreint l'énumération des intérêts publics prépondérants pouvant éventuellement
justifier certaines entraves techniques au commerce. Le débat au sein du Conseil
national a pour sa part révélé que seul le groupe des Démocrates suisses/Lega s'est
prononcé en défaveur de la nouvelle réglementation par crainte que celle-ci ne profite
qu'aux grandes entreprises. Hormis l'adoption de quelques modifications d'importance
mineure - d'ailleurs reprises par le Conseil des Etats au terme de la procédure
d'élimination des divergences -, les députés de la grande Chambre ont donc à leur tour
accepté le projet du Conseil fédéral. Relevons qu'ils avaient auparavant rejeté une
proposition de la minorité de la Commission de l'économie et des redevances qui visait
à ce que le Conseil fédéral et l'administration reprennent systématiquement les
prescriptions techniques applicables dans l'UE. Une telle disposition aurait empêché
une harmonisation éventuelle avec le droit d'autres partenaires économiques
importants en dehors de l'Europe, comme a tenu à le souligner le chef du DFEP. 26

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.1995
LIONEL EPERON

Parallelimporte

Wettbewerb

Der Nationalrat überwies mit dem Einverständnis des Bundesrats eine Motion David
(cvp, SG) für die reibungslose Zulassung von im Ausland (namentlich EU, USA und Japan)
erworbenen Motorfahrzeugen (sogenannte Parallelimporte). Konkret verlangt die
Motion eine sofortige Änderung von Art. 12 des Strassenverkehrsgesetzes. Auch die
Kartellkommission kritisierte die wettbewerbsbehindernde Auswirkung der
vorgeschlagenen neuen Homologisierungsverordnung. 27

MOTION
DATUM: 06.10.1995
HANS HIRTER

Das neue Kartellgesetz wurde, zusammen mit dem neuen Binnenmarktgesetz und dem
Bundesgesetz über technische Handelshemmnisse, vom Bundesrat auf den 1. Juli in
Kraft gesetzt. Nach dem Nationalrat überwies auch der Ständerat die Motion David (cvp,
SG) für eine reibungslose Zulassung von im Ausland gekauften Motorfahrzeugen (sog.
Parallelimporte). 28

MOTION
DATUM: 21.03.1996
HANS HIRTER

Teilrevision des Kartellgesetzes (BRG 23.047)

Wettbewerb

Im November 2021 gab der Bundesrat den Vorentwurf zur Teilrevision des
Kartellgesetzes (2022) in die Vernehmlassung. Nach dem Scheitern der letzten
umfassenden Teilrevision des Kartellgesetzes im Jahre 2014 – welche vor allem an der
geplanten umfassenden Institutionenreform sowie an der Ausgestaltung der
Bekämpfung unzulässiger Wettbewerbsabreden gescheitert war – wollte der Bundesrat
mit der vorliegenden Vorlage als Kernelement die Zusammenschlusskontrolle
modernisieren und dem internationalen Standard (SIEC-Test) anpassen. Letzterer
würde alle Zusammenschlüsse von Firmen, welche den Wettbewerb erheblich
einschränken, erfassen – und nicht nur jene Zusammenschlüsse mit einer
marktbeherrschenden Wirkung, wie dies der bisher angewandte qualifizierte
Marktbeherrschungstest zeigte. Weitere Bestandteile der Revision bildeten einige

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.11.2021
MARCO ACKERMANN
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Anpassungen im Kartellzivilrecht und im Widerspruchsverfahren. Diese zwei Elemente
seien in der gescheiterten Revision vom Parlament kaum diskutiert worden und würden
die Wirksamkeit und die Umsetzung des Kartellgesetzes verbessern, erklärte der
Bundesrat in seinem erläuternden Bericht. Ein angepasstes Kartellzivilrecht würde dazu
führen, dass zivilrechtliche Klageerhebungen attraktiver würden und betroffene
Endkundinnen und -kunden bei unzulässigen Wettbewerbseinschränkungen eher von
Verwaltungsverfahren absehen würden, die keine Möglichkeiten für die
Geltendmachung finanzieller Ansprüche böten. Das bestehende
Widerspruchsverfahren, wonach Unternehmen ihre geplanten Verhaltensweisen auf
kartellrechtliche Konsequenzen prüfen lassen können, soll in der Ausgestaltung
verbessert werden. Die Vorlage beinhaltete zudem Umsetzungsvorschläge zu zwei
angenommenen Motionen Français (fdp, VD; Mo. 18.4282) und Fournier (cvp, VS; Mo.
16.4094). Die Motion Français forderte die zusätzliche Anerkennung von quantitativen
Kriterien bei der Prüfung der Unzulässigkeit von Abreden zwischen Konkurrenten. Die
Motion Fournier verlangte die Aufnahme von gesetzlichen Fristen für kartellrechtliche
Prozesse und eine gesetzliche Entschädigung der Parteien für die Kosten der
Verwaltungsverfahren. Die Vernehmlassung dauert bis Mitte März 2022. 29

Im Mai 2023 präsentierte der Bundesrat die Botschaft zur Teilrevision des
Kartellgesetzes. Mit der Vorlage wollte die Landesregierung die Wirksamkeit des
Kartellgesetzes verbessern, indem erstens die Zusammenschlusskontrolle als
Kernelement der Revision modernisiert, zweitens das Kartellzivilrecht gestärkt und
drittens eine Verbesserung im Widerspruchsverfahren vorgenommen werden. Mit der
Revision sollten schliesslich drei Motionen (Fournier (cvp, VS; Mo. 16.4094), Français
(fdp, VD; Mo. 18.4282), Wicki (fdp, NW; Mo. 21.4189)) umgesetzt werden. In der
Vernehmlassung, welche von November 2021 bis März 2022 stattgefunden hatte, waren
79 Stellungnahmen eingegangen. Eine Mehrheit habe die Vorlage in ihren Grundzügen
begrüsst, konstatierte der Bundesrat. Klare Ablehnung hatten neun Teilnehmende
geäussert, darunter die FDP und der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse. Beide
forderten die Rückweisung der Vorlage an den Bundesrat. Sie verlangten
weitreichendere Reformen, insbesondere im Bereich der Institutionen, sowie die
Berücksichtigung von Compliance-Programmen. Es sollten nicht nur die
unumstrittenen Anpassungen vorgenommen werden, vielmehr sollte eine Arbeitsgruppe
zur Ausarbeitung einer neuen, umfassenderen Revisionsvorlage eingesetzt werden. Der
Bundesrat gab indes bekannt, die geforderte Reform der WEKO, wie sie auch von
anderen Vernehmlassungsteilnehmenden gefordert worden war, in einer separaten
Vorlage anzugehen. In der letzten Vorlage zur Revision des Kartellgesetzes aus dem Jahr
2012 sei eine solche zwar auch vorgesehen, jedoch stark umstritten gewesen und habe
deshalb zum Absturz der gesamten Revision beigetragen.

Inhaltlich sah der Bundesrat in einem ersten Teil zur Modernisierung der
schweizerischen Zusammenschlusskontrolle eine Angleichung an internationale
Standards vor. Statt des bisherigen qualifizierten Marktbeherrschungstests sollte neu
der «Significant Impediment to Effective Competition Test (SIEC-Test)» Anwendung
finden, wie er auch in der EU Standard ist. Auch dieser Test soll bei einem
Zusammenschluss zweier Unternehmen den Wettbewerb auf dem Markt sicherstellen,
weist aber einerseits eine niedrigere Eingriffshürde auf als der in der Schweiz bisher
angewandte qualifizierte Marktbeherrschungstest und berücksichtigt andererseits neu
auch Effizienzgewinne von Zusammenschlüssen. Gleichzeitig sollten mit der Vorlage
administrative Prozesse, etwa zur Meldepflicht bei Zusammenschlüssen und für
Fristverlängerungen beim Prüfverfahren, geregelt werden. In der Vernehmlassung war
dieser Teil der Vorlage «wenig umstritten» ausgefallen, wie der Bundesrat festhielt.
Ablehnung hatte diese Anpassung in der Vernehmlassung durch die SVP erfahren,
jedoch vorerst ohne weitere Begründung. 
Mit dem zweiten Teil der Vorlage, der Stärkung des Kartellzivilrechts, sollte die
sogenannte Aktivlegitimation auf Konsumentinnen und Konsumenten sowie auf die
öffentliche Hand ausgeweitet werden. Sämtliche von einer Wettbewerbsbeschränkung
betroffenen Akteure sollen demnach auf Schadenersatz klagen dürfen, bisher konnten
eine solche Klage nur Betroffene vornehmen, die wegen der unzulässigen Handlung in
der Ausübung oder Aufnahme des Wettbewerbs behindert waren. Diese Massnahme
ermögliche eine «effektive Durchsetzung des Wettbewerbsrechts im Allgemeinen», wie
der Bundesrat in seiner Botschaft festhielt. Die Anpassung beinhaltete zudem die
Einführung neuer Regelungen zur Verjährungshemmung sowie zur Möglichkeit,
freiwillige Wiedergutmachungen nachträglich belastungsmindernd zu berücksichtigen.
Auch dieser Teil der Vorlage war in der Vernehmlassung «wenig umstritten». Kritik kam
aber auch hier wiederum von der SVP, die die «Gefahr eines prozessualen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.05.2023
MARCO ACKERMANN
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Paradigmenwechsels und einer Ausweitung der Verbandsklage» befürchtete. 
Als drittes Element wollte der Bundesrat das sogenannte Widerspruchsverfahren
praxistauglicher ausgestalten, indem dessen gesetzliche Frist von fünf auf zwei Monate
verkürzt wird und das direkte Sanktionsrisiko bezüglich des gemeldeten Verhaltens für
die im Verdacht stehenden Unternehmen erlischt, sofern die WEKO nicht innert der
Widerspruchsfrist eine Untersuchung eröffnet. Dank des Widerspruchsverfahrens
können Unternehmen geplante Verhaltensweisen, die potenziell als
wettbewerbsrechtlich unzulässig eingestuft werden könnten, bereits im Voraus den
Wettbewerbsbehörden melden, wobei diese innert Widerspruchsfrist darauf reagieren
können. Während das Anliegen des Widerspruchsverfahrens in der Vernehmlassung als
unbestritten galt, monierten verschiedenste Teilnehmende, dass die konkret
vorgesehenen Anpassungen unzureichend seien. 
Zur Umsetzung der Motion Français sah der Bundesrat vor, erstens Vereinbarungen
über Arbeitsgemeinschaften grundsätzlich nicht als Wettbewerbsabrede zu
klassifizieren, zweitens bei einem Verfahren zur Beurteilung einer Abrede sowohl
qualitative als auch quantitative Aspekte zu berücksichtigen und drittens die
Möglichkeit zu schaffen, dass die WEKO bei einem leichten Verstoss von
wettbewerbsrechtlichen Normen auf eine Untersuchung im Sinne des
Opportunitätsprinzips verzichten kann. In der Vernehmlassung war vor allem die
Formulierung zur Berücksichtigung von qualitativen und quantitativen Kriterien zur
Beurteilung der Erheblichkeit kritisiert worden. Gemäss NZZ torpedierte vor allem auch
die WEKO selbst diese Anpassung, da sie mehr Aufwand und eine Schwächung der
Bekämpfung von Kartellen befürchtete. Andere Teilnehmende verlangten indes eine
Umsetzung, die sich stärker am Motionstext orientiert. Im Sinne der Umsetzung der
Motion Wicki sollten schliesslich auch Regeln zum Untersuchungsgrundsatz
aufgenommen werden. Auch diese Anpassung dürfte gemäss NZZ noch für Diskussionen
sorgen. Die Motion Fournier zog schliesslich weitere verfahrensrechtliche Anpassungen
zum Beispiel bezüglich Ordnungsfrist und Parteientschädigungen für die Kosten der
Verwaltungsverfahren mit sich. 30

En mai 2024, la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des États
(CER-CE) a examiné le projet de révision de la loi sur les cartels (LCart). Par 10 voix
contre 0 et 2 abstentions, elle a soutenu le projet global, notamment les points sur la
modernisation du contrôle des concentrations, le renforcement du droit civil des
cartels et l’amélioration de la procédure d’opposition. L’évaluation de l’impact notable
d’un accord sur la concurrence, formulé dans l'article 5, al. 1bis et issu de la motion
d'Olivier Français (plr, VD) 18.4282, a toutefois été au centre des débats. En effet, la
majorité de la commission a préconisé une application plus étroite – c'est-à-dire avec
davantage de critères – des articles 5, al. 1bis et de l'art. 7 sur l'évaluation des accords
cartellaires illicites tandis que la minorité souhaitait supprimer ces dispositions et
maintenir la pratique actuelle. En outre, la majorité s'est opposée à la limitation de
l’infraction de l'entente horizontale sur les prix (art. 5, al. 3, let. a) et a refusé
d'introduire une dérogation dans le domaine du sport professionnel. Finalement, la
commission a proposé à l'unanimité d’accorder une plus grande marge de manœuvre
au Conseil fédéral dans les cas urgents (art. 8). 
Le Conseil des Etats a débattu sur le projet lors de la session d'été 2024. Si l'entrée en
matière et l'article 4, al. 1bis se sont décidés sans opposition, la suite du texte a fait
l'objet d'intenses débats. Concernant l'art. 5, al. 1bis, Hans Wicki (plr, NW) est intervenu
au nom de la commission pour argumenter en faveur d'une application plus étroite de
l'article, en introduisant des critères clairs pour juger de l'illégalité d'un accord de
concurrence. Selon la majorité, il faudrait mieux encadrer la pratique de la Commission
de la concurrence (COMCO), dont les enquêtes devraient, avec ce nouvel article,
démontrer clairement les effets dommageables d'une restriction de la concurrence
avant d'agir. Opposé à la mesure, Carlo Sommaruga (ps, GE) a dénoncé cet article,
estimant qu'il s'agissait d'une pièce rapportée suite à la motion Français 18.4282 et
qu'il affaiblirait la LCart. Selon lui, cet article va à l'encontre des recommandations de
l'OCDE, il compliquerait la procédure de la COMCO, et nuirait aux consommateurs et
aux PME. Hannes Germann (udc, SH) s'est également opposé à l'article, estimant qu'il
est anticonstitutionnel et menacerait les relations de libre-échange avec l'Union
européenne (UE). A l'issue du débat sur cet article, le ministre de l'économie Guy
Parmelin s'est également exprimé contre cette mesure, estimant qu'elle pourrait
entraîner des procédures inefficientes. Finalement, l'article 5 al. 1bis a été refusé par
24 voix contre 20. Le droit en vigueur devrait donc rester inchangé pour cet article. 
Ensuite, le Conseil des Etats s'est penché sur l'article 5, al. 3 let. a), une proposition
d'une minorité de la CER-CE, composée de Hannes Germann (udc, SH), Primin Bischof
(centre, SO), Thierry Burkart (plr, AG), Fabio Regazzi (centre, TI),  Erich Ettlin (centre,
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OW) et Martin Schmid (plr, GR). Cette proposition vise à ce que seuls les cas les plus
flagrants de restrictions de la concurrence puissent être directement sanctionnés.
Portant la voix de la minorité, Hannes Germann (udc, SH) est intervenu pour expliquer
que la COMCO estime actuellement que pratiquement tous les accords qui influencent
les prix, même indirectement, doivent être sanctionnés. La minorité souhaite que la
COMCO agisse de manière plus ciblée. Hans Wicki (plr, NW), pour la majorité, a expliqué
qu'une telle mesure irait trop loin et que des procédures judiciaires en cours sur la
question rendent cette proposition inappropriée pour l'instant. Finalement, La
proposition de la minorité a été adoptée par 28 voix contre 16.
La suite du débat s'est porté sur l'article 6, al. 4. La minorité, composée de Fabio
Regazzi (centre, TI), Pirmin Bischof (centre, SO), Erich Ettlin (centre, OW), Peter Hegglin
(centre, ZG) et Martin Schmid (plr, GR), a proposé de faire une exception pour les
accords dans le domaine des ligues sportives professionnelle, notamment pour le
hockey sur glace, afin de permettre aux clubs d'établir des plafonds salariaux. Cette
mesure vise à freiner les augmentations salariales excessives. Les députés socialistes
Carlo Sommaruga (ps, GE) et Pierre-Yves Maillard (ps, VD) ont affiché leur soutien à la
mesure. Tous deux ont souligné que les clubs sportifs sont des acteurs économiques
qui diffèrent des entreprises de production «classiques», et qu'il est plus judicieux
d'introduire une règle de fair-play financier entre clubs sportifs dans la LCart plutôt
que dans d'autres régulations pensées pour le reste de l'économie. Au nom de la
majorité, Hans Wicki (plr, NW) a estimé que la création d'une telle réglementation
posait plusieurs problèmes. Tout d'abord, elle constituerait une incohérence, car elle
insère un cas spécifique dans une règle de droit générale et abstraite. De plus, la
majorité a estimé que seul l'avis des clubs a été pris en compte dans cette proposition,
en omettant de consulter les joueurs. Werner Salzmann (udc, BE) a plaidé pour que le
législateur reste en dehors de la libre concurrence entre les clubs. Guy Parmelin est
intervenu à la fin du débat en déplorant le manque de clarté de cette proposition et de
ses conséquences. Il a expliqué également que les réglementations sectorielles sont
étrangères au droit suisse des cartels et que la LCart actuelle est suffisante.
Finalement, la proposition de la minorité a été acceptée par 31 voix contre 8 et 5
abstentions. 
Ensuite, les députés se sont penchés sur l'article 7, al. 3 proposé par la majorité. Cet
article concernait l'abus de position dominante sur le marché et, en substance, pose la
même question que l'article 5, al. 1bis susmentionné. Bien que ces articles traitent
différents domaines – les ententes illicites pour l'art 5, al. 1bis et les abus de positions
dominantes pour le présent article – la majorité a estimé que la COMCO devrait
démontrer la nocivité d'un abus de position dominante avant d'agir. En outre, Beat
Rieder (centre, VS) a formulé une variante individuelle. Cette variante propose de
reprendre la proposition majoritaire, à l'exception de la lettre «g» de l'art. 7 al. 3, afin
que la COMCO n'ait pas à fournir des preuves dans le cas d'un comportement
cartellaire compliquant ou rendant impossible les importations parallèles. Au nom de la
minorité, Carlo Sommaruga (ps, GE) s'est opposé aux deux propositions, estimant que
tant l'une que l'autre remettraient en cause le fonctionnement actuel de la LCart et
fonctionnerait au détriment des PME et des consommateurs. Le Conseil fédéral s'est
également opposé aux deux options. En premier lieu, c'est la variante Rieder qui a été
acceptée par 23 voix contre 21. Toutefois, à la fin de la séance , Hannes Germann (udc,
SH), soutenu par Primin Bischof (centre, SO), a proposé de revenir sur le vote de
l'article 7, al.3, estimant que la variante Rieder constitue une totale contradiction avec
le vote du Conseil sur l'article 5, al. 1bis. La majorité du Conseil des Etats a accepté de
revenir sur le vote, malgré le mécontentement de Beat Rieder (centre, VS). Finalement,
la proposition de la minorité a évincé la variante Rieder par 22 voix contre 17 et 6
absents lors du vote. C'est donc la version initiale du Conseil fédéral qui reste en
vigueur. 
La majorité a également proposé un amendement de l'article 49, al. 1. Dans cet article,
la majorité souhaitait que les mesures préventives mises en place par une entreprise
pour empêcher des pratiques illégales soient prises en considération lors de la
détermination d'une sanction pour pratique cartellaire. En somme, si une entreprise
prend des mesures pour éviter les infractions, la COMCO doit avoir une base légale
pour en tenir compte dans sa décision. Selon le député Germann (udc, SH) cette
mesure n'est pas nécessaire. Le Conseil fédéral s'est également opposé, estimant que
les entreprises ne devraient pas être récompensées alors qu'elles ont enfreint la loi.
Finalement, la proposition de la majorité a été acceptée par 30 voix contre 12. 
A l'issue de ce long débat, comptant pas moins de septante prises de paroles, le
Conseil des Etats a approuvé, au vote sur l'ensemble par 33 voix contre 4 et 1
abstention, ce projet de révision. Par ce vote, la chambre haute a par ailleurs accepté
de classer les motions 16.4094, 18.4282 et 21.4189. Le texte est désormais entre les
mains de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-CN)
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qui devra traiter les divergences. 31

Schutz vor der einseitigen Einführung des
Agenturmodells im KFZ-Markt (Mo. 22.3838)

Wettbewerb

En juin 2022, le conseiller national Niklaus-Samuel Gugger (pev, ZH) a déposé une
motion demandant la modification de la loi sur les cartels (LCart), afin d'empêcher le
changement de pratique des constructeurs automobiles internationaux qui ont, selon
le motionnaire, l'intention de modifier les modèles de distribution actuels en éliminant
la concurrence entre les vendeurs d'une même marque. De plus, les constructeurs
automobiles prévoiraient d'imposer des contrats d'agence aux vendeurs suisses
d'automobiles, ce qui priverait ces derniers de leur indépendance entrepreneuriale. En
adoptant ce nouveau modèle (contrat d'agence ou distribution directe), les relations
commerciales entre constructeurs/importateurs et vendeurs de voitures, que le
député estime au nombre de 5'000 en Suisse, se retrouveraient donc sans protection
face au pouvoir des constructeurs. 
Lors du passage devant la chambre basse en janvier 2024, Niklaus-Samuel Gugger a
défendu sa motion en argumentant que la liberté entrepreneuriale et la concurrence
sont en danger, car les constructeurs automobiles ont décelé une faille dans la LCart.
En effet, une agence n'est pas considérée comme une entreprise aux yeux de la LCart
et permettrait de se soustraire à la Commission de concurrence (COMCO). Ainsi, le
motionnaire propose une modification de la LCart pour qu'à l'avenir, elle s'applique
également lorsque les fabricants choisissent une distribution via une agence. Pour
appuyer son propos, le député estime que sa motion constitue un complément logique
à la motion 18.3898 de Gerhard Pfister (centre, ZG). À la tribune, le ministre de
l'économie Guy Parmelin est intervenu pour rappeler l'opposition du Conseil fédéral à
cette motion. Il estime qu'une telle réglementation serait une entrave importante à la
liberté économique et contractuelle, ainsi qu'au principe de la concurrence.
Finalement, le ministre estime que la nouvelle ordonnance automobile, entrée en
vigueur le 18 janvier 2024 suite à la motion de Gerhard Pfister, va suffisamment loin
dans la réglementation. Il recommande donc de rejeter la motion. A l'issue du débat, le
Conseil national a accepté le texte par 141 voix (14 PLR, 39 PS, 29 UDC, 22 Vert-e-s, 27
Centre, 10 Vert'libéraux) contre 41 (8 PLR, 32 UDC, 1 Centre) et 7 abstentions. L'absence
de consensus dans les rangs du PLR et de l'UDC a fait pencher la balance en faveur de la
motion. 32

MOTION
DATUM: 28.02.2024
LOUISE DROMPT

En tant que seconde chambre, le Conseil des Etats s'est penché, lors de la session de
printemps 2025, sur la motion visant à modifier la Loi sur les cartels (LCart) afin de
protéger les concessionnaires automobiles contre les pratiques des constructeurs. Le
porte-parole de la CER-CE, Hans Wicki (plr, NW), a souligné que la motion limiterait la
liberté économique et contractuelle des entreprises en imposant de facto une
obligation de contracter. La commission partage également l'avis du Conseil fédéral
que le droit de la concurrence permet déjà d'intervenir en cas d'abus de position
dominante. Par ailleurs, elle met en avant que la proposition risquerait de freiner
l’innovation et d’entraver la nécessaire transformation du secteur automobile. Pour ces
raisons, la majorité de la CER-CE a recommandé de rejeter la motion par 6 voix contre
2 et 2 abstentions.
Erich Ettlin (centre, OW) s'est exprimé en faveur de la minorité de la commission. Il a
insisté sur le déséquilibre de pouvoir entre les grands constructeurs et les PME,
rappelant que, selon la Comco, la LCart ne s'applique pas aux agents, ce qui empêche
les garagistes de vendre plusieurs marques ou d’importer des véhicules en parallèle. Le
député centriste a ainsi invité à soutenir la motion pour préserver la compétitivité des
garages indépendants. Hannes Germann (udc, SH) est ensuite intervenu pour rappeler
que l’initiative pour des prix équitables et la LCart avaient pour but de permettre les
importations parallèles, ce que BMW a interdit malgré une décision du Tribunal fédéral
(TF). L'intervenant a alerté sur les conséquences d’un laisser-faire, qui renforcerait le
pouvoir des grandes marques au détriment des garages indépendants et reviendrait sur
les avancées obtenues avec l’initiative pour des prix équitables. Rejoignant les
arguments de ses collègues, Pascal Broulis (plr, VD) a mentionné que la Constitution
impose de lutter contre les comportements anticoncurrentiels et que la faille actuelle
dans la loi profite aux grandes entreprises étrangères au détriment des garages suisses.
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Il a ajouté que l'existence de 2'500 garages était menacée et que le modèle d'agence,
tel qu'il est appliqué, crée une distorsion du marché.
A l'issue du vote, la chambre haute a accepté la motion Gugger (pev, ZH) par 35 voix
contre 6 (4 PLR, 1 UDC, 1 Centre) et 1 abstention, se ralliant ainsi à la minorité de sa
commission. 33
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